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Hinweis auf Stammrechtssatz

GRS wie Ra 2020/13/0065 E 18. Jänner 2021 RS 5

Stammrechtssatz

Die Rechts7gur der teleologischen Reduktion (oder Restriktion) verscha9t der ratio legis gegen einen überschießend

weiten Gesetzeswortlaut Durchsetzung. Voraussetzung ist stets der Nachweis, dass eine umschreibbare Fallgruppe

von den Grundwertungen oder Zwecken des Gesetzes entgegen seinem Wortlaut gar nicht getro9en wird und dass sie

sich von den eigentlich gemeinten Fallgruppen so weit unterscheidet, dass die Gleichbehandlung sachlich

ungerechtfertigt und willkürlich wäre (vgl. VwGH 18.9.2002, 2002/17/0119 bis 0123; 15.9.2015, Ro 2014/15/0034). Die

"verdeckte" Lücke besteht im Fehlen einer nach der ratio notwendigen Ausnahme (vgl. Kodek in Rummel/Lukas,

ABGB4, § 7 Rz 60 f).
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